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Antrag auf Gewährung eines Zuschusses des SV "Blau 
Weiß" Grevesmühlen e. V. für Kinderfasching 2026 

Organisationseinheit: 

Kultur, Bildung und Soziales 
Datum 

06.01.2026 
Sachbearbeiter: 

Claudia Schmitt 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen 
(Entscheidung) 27.01.2026 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Grevesmühlen beschließt, den SV "Blau Weiß" 
Grevesmühlen e.V. mit einem Zuschuss in Höhe von ________ Euro zu unterstützen.  
 

Sachverhalt 
Mit Datum vom 07.11.2025 stellt der SV "Blau Weiß" Grevesmühlen e. V. einen Antrag auf 
Gewährung eines Zuschusses für das Kinderfasching 2026.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
  

a.) bei planmäßigen Ausgaben:  Deckung durch Planansatz in Höhe von: 15.000,00€ 

Gesamtkosten: 312,90 € im Produktsachkonto ( PSK ): 42101/54159000 

  

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

  Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

…   

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

  

  

  

  im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 
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Bezeichnung   

…   

Gemäß § 50 Absatz 1 KV M-V sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
  

 

Anlage/n 
Keine 
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Grevesmühlen, 07.11.2025

6 von 8 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen
Amt für Kultur, Jugend, Soziales
SG Kita/ Schulen/ Jugend

Vorprüfung durch die Verwaltung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung 
gemäß der Förderrichtlinie (FRL) der Stadt Grevesmühlen vom 06.10.2025

Allgemeine Angaben zum Förderantrag:

Fördernummer: 05/2026
Eingangsdatum: 11.11.2025
Antragsteller: SV „Blau Weiß“ Grevesmühlen e. V.
vertreten durch: Daniel Voigt
Bezeichnung der Maßnahme: Kinderfasching 2026

Zu I. Allgemeine Fördergrundsätze:

Der Verein SV „Blau Weiß“ Grevesmühlen e. V. sitzt in Grevesmühlen. 
Am 27.02.2026 findet ein Kinderfasching in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen statt. Um 
den Kindern etwas Schönes anzubieten, möchte der Verein eine Piratenhüpfburg mieten.

Es liegt demnach ein räumlicher und inhaltlicher Bezug zur Stadt Grevesmühlen vor.
Damit ist die Maßnahme förderfähig.

Zu II. Zuwendungsempfänger:

Als Verein stellt als SV „Blau Weiß“ Grevesmühlen e. V. eine juristische Person des 
Privatrechts dar und ist damit als Zuwendungsempfänger zulässig.

Zu III. Antragsverfahren/Zuwendungsvoraussetzungen:

Es liegt ein entsprechendes Antragsformular mit einer Originalunterschrift vor.
Ein Vereinsregisterauszug liegt vor.

Zu VI. Art und Höhe der Zuwendung:

Es wurden Zuwendungen für Miete beantragt. Diese sind entsprechend der geltenden 
Förderrichtlinien zuwendungsfähig.
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Gesamtkosten: 625,80 €
Öffentliche Zuwendungen:               0,00 €
Eigenanteil:           625,80 €

Beantrage Zuwendung: 312,90 €

Gemäß der Förderrichtlinie ist eine maximale Förderung von 50% vorgesehen.
Somit ist eine Förderung in der beantragten Höhe möglich.

V. Auszahlung:

Es wurde eine Vorfinanzierung durch den Antragsteller beantragt.

Datum: 05.01.2026 Bearbeiter/in: Schmitt

Claudia Schmitt
Datum: 06.01.2026 12:06 Uhr
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